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Nachhaltigkeits- und Innovationsprojekt KERB 
Klima – Energie – Ressourcen – Biodiversität 
 

Allgemeines & Teilnahmebedingungen 
 

Politische Einordnung 

Mit dem Postulat Nr. 3368 im Zuger Kan-

tonsrat wurde der Regierungsrat aufgefor-

dert, ein Projekt zur Förderung von zu-

kunftsgerichteten Massnahmen für die Zu-

ger Landwirtschaft zu erarbeiten. Der Re-

gierungsrat hat diesen Auftrag angenom-

men, schlug dem Kantonrat anstelle eines 

Projektes jedoch die Umsetzung eines ver-

gleichbaren Auftrages auf Basis des beste-

henden Einführungsgesetzes (§3 

EG Landwirtschaft, SR 921.1) über die Zu-

ger Landwirtschaft vor. Konkret sollen über 

das ordentliche Budget Mittel budgetiert 

werden, welche der geforderten Unterstüt-

zung entsprechen. Der Auftrag soll der 

Volkswirtschaft zugeordnet und dem Land-

wirtschaftsamt als Aufgabe formuliert wer-

den. Am 28. September 2023 ist der Kan-

tonsrat diesem Vorschlag gefolgt, hat dem 

Bericht des Regierungsrats zugestimmt und 

das Postulat abgeschrieben. 

Ziele  

Die ergriffenen Massnahmen sollen die Er-

reichung verschiedener Ziele unterstützen: 

 

1. Senkung der verbrauchten Res-

sourcen pro produzierte Einheit Le-

bens- oder Futtermittel 

2. Senkung der Belastung der Umwelt 

(Boden, Wasser, Luft) durch die 

landwirtschaftliche Produktion, na-

mentlich durch Vermeidung von 

Treibhausgasen & qualitative Auf-

wertung der Böden (Humusaufbau) 

3. Förderung resilienter Anbausysteme 

4. Förderung der Energiewirtschaft 

 

 

Diese Ziele sollen durch die Umsetzung 

konkreter Massnahmen und eine befristete 

Unterstützung rasch erreicht werden. Die 

Massnahmen können bei neuen wissen-

schaftlichen Erkenntnissen und technischen 

Fortschritten laufend aktualisiert werden. 

Sie betreffen folgende Handlungsfelder: 

 

• Tierhaltung (Fütterung, Robotik, 

Management) 

• Pflanzenbau (Pflanzenschutz, Bo-

denbearbeitung, Kulturen, Bewäs-

serung, Düngung, Digitalisierung, 

Robotik) 

• Energie (Produktion, Verbrauch re-

duzieren) 

• Management. 

 

Zum Start des Programms soll mit Mass-

nahmen begonnen werden, die sich in an-

deren Kantonen bereits bewährt haben. 

Weiter sollen Massnahmen mit einer wis-

senschaftlich dokumentierten Wirkung und 

wenigen Zielkonflikten ebenfalls geprüft 

und umgesetzt werden. 

Organisation 

Das Landwirtschaftsamt administriert das 

KERB-Projekt und erarbeitet zusammen mit 

Partnern (Ämter, Bildungs- und Beratungs-

zentren, Fachstellen, Branche) die Mass-

nahmen. 

Folgend die Ansprechpersonen für die vier 

Handlungsfelder: 

Tierhaltung Othmar Geisseler 

Pflanzenbau Bruno Aeschbacher 

Energie Thomas Wiederkehr 

Management Guido Arnold 

https://zg.ch/de/volkswirtschaftsdirektion/landwirtschaftsamt#Team
https://zg.ch/de/volkswirtschaftsdirektion/landwirtschaftsamt#Team
https://zg.ch/de/volkswirtschaftsdirektion/landwirtschaftsamt#Team
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Projektteilnahme 

Die Teilnahme am Nachhaltigkeits- und In-

novationsprojekt KERB steht allen direkt-

zahlungsberechtigten Zuger Betrieben of-

fen.  

Wo nicht anders vermerkt, erfolgt die An-

meldung via Agate bzw. landwirtschaftliche 

Betriebsdatenerhebung.  

Die Umsetzung der Massnahmen erfolgt je 

nach Präzisierung der Voraussetzungen der 

einzelnen Massnahmen auf der Betriebsflä-

che oder wird auf Zuger Flächen be-

schränkt.  

Grundsätzlich gilt keine Verpflichtungsdau-

er, d.h. Betriebe können sich jährlich von 

bestehenden Massnahmen abmelden oder 

sich neu anmelden.  

Anpassungen der Massnahmen 

Inhaltliche Anpassungen bei den Mass-

nahmen sind jederzeit möglich. Die gelten-

den Anforderungen werden mit Beginn der 

landwirtschaftlichen Betriebsdatenerhebung 

aktualisiert zur Verfügung gestellt.  

Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf 

Fortsetzung einer Massnahme. 

Auszahlung der Beiträge 

Die Auszahlung der Beiträge erfolgt mit den 

Direktzahlungen.  

Kontrollen & Nachweise  

Das Landwirtschaftsamt führt Stichproben-

kontrollen durch.  

Nachweise von einzelnen Massnahmen 

müssen auf Nachfrage vorgewiesen werden 

können.  

Kürzungsrichtlinien 

Erfüllt ein Betrieb eine Massnahme nicht 

oder nicht vollständig, so wird der Beitrag 

dieser Massnahme für das entsprechende 

Beitragsjahr nicht ausbezahlt und der des 

vergangenen Jahres zurückgefordert.  

Bei wiederholter Nichterfüllung einer Mass-

nahme werden sämtliche bisher dafür im 

Projekt ausgerichteten Beiträge zurückge-

fordert.  

Bei vorsätzlichem oder anderweitig miss-

bräuchlichem Verhalten behält sich das 

Landwirtschaftsamt vor, Betriebe von die-

sem Programm auszuschliessen. 

Rücktrittsrecht 

Anpassungen der Beiträge aufgrund kanto-

naler Entscheide betreffend landwirtschaft-

licher Budgetrahmen bleiben vorbehalten. 

Im Falle von Beitragskürzungen wird den 

verpflichteten Betriebsleitern und Betriebs-

leiterinnen ein Rücktrittsrecht (innert 60 

Tagen jeweils ab Beginn der landwirtschaft-

lichen Betriebsdatenerhebung) eingeräumt. 

Bereits bezogene Beiträge müssen nicht 

zurückerstattet werden. 

 

 

 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Thomas Wiederkehr, 041 594 24 87 

thomas.wiederkehr@zg.ch 

  

  

mailto:thomas.wiederkehr@zg.ch
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KERB 01: Ersatz von offenen und defekten Schachtdeckeln 
 

Beschreibung der Massnahme 

Pflanzenschutzmittel (PSM) und Nährstoffe 

können via Schächte von landwirtschaftli-

chen Flächen direkt in Gewässer eingetra-

gen werden und dort zu unerwünschten 

Folgen für die Wasserqualität sowie Flora 

und Fauna führen. Oft handelt es sich bei 

diesen Schächten um Kontroll-, Sammel- 

oder Spülschächte ohne Entwässerungs-

funktion. Diese Schächte sollten gemäss 

den Gewässerschutzanforderungen ge-

schlossen sein. In der Schliessung dieser 

Schächte liegt ein grosses Potential die 

Gewässerqualität unserer Gewässer zu 

verbessern. Aus diesem Grund fördert der 

Kanton Zug den Ersatz offener und defekter 

Schachtabdeckungen mit einem einmaligen 

Beitrag.  

Voraussetzungen 

Beim Schacht handelt es sich um einen 

Kontroll-, Sammel- oder Spülschacht ohne 

Entwässerungs- oder Entlüftungsfunktion.  

Der Schacht liegt auf der Betriebsfläche 

(LN oder Hofareal). Nur Flächen im Kanton 

Zug sind beitragsberechtigt.  

Der Schachtdeckel (offen oder defekt) wird 

durch einen komplett geschlossenen De-

ckel (ohne Pickelloch) ersetzt oder der 

Schacht wird auf unterflur (mind. 30 cm tief) 

umgebaut.  

Beitragsberechtigt sind der Ersatz von 

Schachtdeckeln oder der Umbau auf Unter-

flur rückwirkend ab 1. Januar 2024 (Rech-

nungsdatum).  

Die Schachtfassung ist intakt. Falls nicht, 

muss diese ebenfalls repariert werden.  

Ist der Bewirtschafter/die Bewirtschafterin 

nicht Eigentümer des Schachtes, so muss  

 

die Massnahme zwingend mit dem Werkei-

gentümer des Schachtes abgesprochen 

werden. 

Anmeldeverfahren 

Sind auf dem Betrieb offene oder defekte 

Schachtdeckel vorhanden, ist die geeignete 

neue Abdeckung in Eigenverantwortung zu 

besorgen. Es ist abzuklären, ob auch die 

Schachtfassung repariert oder ein Umbau 

des Schachtes auf Unterflur (mind. 30 cm 

tief) vorgenommen soll. Bei Umbau auf Un-

terflur in Eigenregie ist pro Schacht mindes-

tens 1 Foto vom Zustand vorher, während 

des Umbaus sowie nach Vollendung (vor 

dem Zudecken) hochzuladen.  

Die Anmeldung erfolgt via Agate bzw. 

landwirtschaftliche Betriebsdatenerhebung 

in der GIS-Karte mit Werkzeug «Neues 

Punktobjekt erfassen». Der Standort des 

Schachtes ist in der Karte anzuwählen, mit 

Datum des Ersatzes / der Reparatur zu er-

gänzen und ein Beleg (Rechnung) ist hoch-

zuladen.  

 

Beitrag 

Schachtsanierung «standard»: Einmaliger 

Pauschalbeitrag von CHF 150. 

Schachtsanierung «unterflur»: Einmaliger 

Pauschalbeitrag von CHF 300.- 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82 

bruno.aeschbacher@zg.ch 

  

  

mailto:bruno.aeschbacher@zg.ch
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KERB 02: Methanhemmende Fütterung von Kühen 
 

Beschreibung der Massnahme 

Das Ziel ist, den Methanausstoss der Kühe 

zu reduzieren. Dazu werden Agolin (auch 

BIO) oder Bovaer® eingesetzt. Agolin ist 

eine Mischung aus natürlichen Pflanzenex-

trakten, welche die Pansenflora beeinflus-

sen. Dadurch wird die Fütterungseffizienz 

der Wiederkäuer verbessert und die Metha-

nemission indirekt reduziert. Der Wirkstoff 

Bovaer® blockiert ein Enzym im Pansen, 

welches Methan freisetzt. Dadurch wird der 

Methanausstoss direkt reduziert. 

Voraussetzungen 

Es sind die Kühe der Tierkategorien A01 

«Milchkühe» und A02 «Andere Kühe» bei-

tragsberechtigt. 

Agolin oder Bovaer® werden gemäss Her-

stellerangaben eingesetzt. Bovaer® darf 

nur in einer Totalmischration eingesetzt 

werden, da dessen Wirkstoff nur während 

einer begrenzten Zeit wirksam ist (ab der 

Aufnahme etwa drei Stunden).  

Der Einsatz methanhemmender Futtermit-

telzusätze ist durch Lieferscheine und einer 

Etikette pro verwendetes Produkt zu bele-

gen. Der Nachweis muss auf Verlangen 

vorgelegt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Liste der methanhemmenden Futtermit-

tel kann gemäss aktuellen wissenschaftli-

chen Erkenntnissen ergänzt oder bereinigt 

werden. 

Anmeldeverfahren 

Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder via 

Agate bzw. landwirtschaftliche Betriebsda-

tenerhebung. 

Der Betrieb kann sich jährlich an oder ab-

melden. 

 

Beitrag 

A01 «Milchkühe» und A02 «Andere Kühe»: 

30.- pro GVE / Jahr 

 

Je nach Beteiligung kann sich der Beitrag 

pro GVE auf das nächste Kalenderjahr an-

passen. 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Othmar Geisseler, 041 594 31 19 

othmar.geisseler@zg.ch 

  

mailto:othmar.geisseler@zg.ch
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KERB 03: Förderung Körnerleguminosen und Sonnenblumen 
 

Beschreibung der Massnahme 

Für den Anbau von Körnerleguminosen und 

Sonnenblumen wird ein Beitrag ausgerich-

tet. Ziel ist es u.a. deren Anbau attraktiver 

zu machen. Werden an Stelle von Raps 

Sonnenblumen angebaut, können PSM-

Behandlungen eingespart werden.  

Voraussetzungen 

Anmelden können sich DZ-berechtigte Zu-

ger Ganzjahresbetriebe. Anrechenbar sind 

beitragsberechtige Kulturen (siehe unten) 

auf der offenen Ackerfläche des Betriebes 

in der Tal- und Hügelzone. Flächen in den 

Bergzonen sind ausgenommen.  

Für sämtliche Kulturen gilt eine Erntepflicht 

(Ausnahme: Totalausfall). Die geernteten 

Produkte dürfen ausschliesslich der 

menschlichen Ernährung dienen. Der Ern-

tenachweis sowie ein Verwertungsnachweis 

müssen auf Nachfrage vorgewiesen werden 

können. 

Für den Beitrag sind folgende Kulturen 

(Kulturcodes in Klammern) anrechenbar:  

- Erbsen zur Körnergewinnung (573),  

- Linsen (568),  

- Lupinen (538),  

- Bohnen und Wicken zur Körnerge-

winnung (536),  

- Soja (528) und  

- Sonnenblumen zur Speiseölgewin-

nung (531).  

 

 

Kichererbsen (540) sind aufgrund der feh-

lenden Standorteignung von der Förderung 

ausgenommen. 

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen).  

 

 

Beitrag 

Max. CHF 1200.- / ha und Jahr 

 

Der Beitrag für diese Massnahme ist in der 

Summe auf CHF 60'000.- limitiert. Bei 

Überschreiten des Plafonds wird der Ansatz 

pro ha entsprechend reduziert.  

Der definitive Beitrag wird nach Bekannt-

werden sämtlicher Anmeldungen durch das 

LWA festgelegt.  

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82 

bruno.aeschbacher@zg.ch 

 

mailto:bruno.aeschbacher@zg.ch


 Volkswirtschaftsdirektion 

Landwirtschaftsamt 

 

 

Seite 6/18  

KERB Massnahmenbroschüre Version 2026.1.Docx 

 
KERB 04: Kulturen für die Humanernährung 
 

Beschreibung der Massnahme 

Ackerkulturen, die direkt für die menschli-

che Ernährung verwertet werden können, 

sind aus klima-, energie- und ressourcen-

technischer Sicht effizient. Damit wird der 

Umweg via Veredelung zu tierischen Pro-

dukten umgangen.  

Voraussetzungen 

Anmelden können sich DZ-berechtigte Zu-

ger Ganzjahresbetriebe. Anrechenbar sind 

beitragsberechtige Kulturen (siehe unten) 

auf der offenen Ackerfläche des Betriebes 

in der Tal-, Hügelzone und den Bergzonen 

1 und 2.  

Für sämtliche Kulturen gilt eine Erntepflicht 

(Ausnahme: Totalausfall). Die geernteten 

Produkte dürfen ausschliesslich der 

menschlichen Ernährung dienen. Der Ern-

tenachweis sowie ein Verwertungsnachweis 

müssen auf Nachfrage vorgewiesen werden 

können.  

 

 

 

Anrechenbar sind Kulturen, die direkt der 

menschlichen Ernährung dienen: Getreide 

(ausgenommen Weizen), Pseudogetreide 

(z.B. Buchweizen), Kartoffeln, Körnerle-

guminosen und Ölsaaten. 

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen).  

 

Beitrag 

CHF 100.- / ha und Jahr 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82 

bruno.aeschbacher@zg.ch  

  

 

mailto:bruno.aeschbacher@zg.ch
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KERB 05: Abdeckung offener Güllenlager 
 

Beschreibung der Massnahme 

Feste Abdeckungen wie Betondecken, 

Zeltdächer oder Schwimmfolien vermindern 

die Ammoniakemissionen gegenüber offe-

nen Lagern stark. 

Voraussetzungen 

Beim Güllenlager handelt es sich um ein 

bestehendes Güllenlager im Kanton Zug, 

für welches beim Neubau keine Abdeck-

pflicht bestand.  

Das Güllenlager ist auf Dichtigkeit geprüft 

und beim Amt für Umwelt als aktives Gül-

lenlager gemeldet. 

Baubewilligung oder Bestätigung der Ge-

meinde, dass keine Baubewilligung nötig 

ist. 

Offerte oder Kostenvoranschlag mit Angabe 

der prozentualen Abdeckung (mind. 94 %) 

liegt vor.  

 

 

 

Das Güllenlager muss mindestens 10 Jahre 

ab Schlusszahlung gedeckt bleiben. 

Weiterführende Informationen finden Sie im 

Merkblatt von AGRIDEA «Abdeckung von 

Güllelagern».  

Anmeldeverfahren 

Die Anmeldung erfolgt via Gesuchsformu-

lar, welches beim Landwirtschaftsamt be-

stellt werden kann. 

 

Beitrag 

CHF 60.- / m2 (einmalig) 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Guido Arnold, 041 594 32 02 

guido.arnold@zg.ch  

  

 

 

https://agridea.abacuscity.ch/de/A~1554~1/3~410400~Shop/Publikationen/Pflanzenbau-Umwelt-Natur-Landschaft/Ressourcenschutz-%28Boden-Wasser-Luft%29/Abdeckung-G%C3%BCllelager/Deutsch/Download-PDF
mailto:guido.arnold@zg.ch
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KERB 06: Biosicherheit auf Schweinebetrieben 
 

Beschreibung der Massnahme 

Mit dem Programm SUISAG-BioSec® wer-

den die Betriebe aktiv unterstützt Biosi-

cherheitsmassnahmen umzusetzen. 

Dadurch kann das Risiko des Erregerein-

trags und der Verschleppung im Betrieb re-

duziert werden. 

Mit Weiterbildung, gezielter Beratung und 

Zertifizierung der teilnehmenden Betriebe 

wird sichergestellt, dass diese sensibilisiert, 

sind für die konkreten Gefahren und über 

einen guten Schutz gegen solchen Eintrag 

verfügen (betriebliche und bauliche Mass-

nahmen). 

Davon profitieren in erster Linie die Tiere 

(Gesundheit und Tierwohl), die Betriebe 

(tiefere Kosten und geringere Eintragsrisi-

ken) sowie in zweiter Linie die gesamte 

Branche (Transparenz und geringere Aus-

breitungsrisiken). 

Voraussetzungen 

Teilnahme am SUISAG BioSec®-Prog-

ramm.  

 

Der Nachweis erfolgt durch Einreichen des 

jährlich ausgestellten Zertifikats per Email 

oder Post (Frist: jeweils Ende Oktober).  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

 

Beitrag 

 

CHF 300.- / Jahr 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Othmar Geisseler, 041 594 31 19 

othmar.geisseler@zg.ch 

  

  

mailto:othmar.geisseler@zg.ch
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KERB 07: Robuste Stein- und Kernobstsorten 
 

 

Beschreibung der Massnahme 

Schorfresistente Kernobstsorten benötigen 

weniger Pflanzenschutzmittel als anfällige 

Sorten. Um Direktvermarktern den Einstieg 

mit diesen Sorten zu erleichtern, wird die 

Neupflanzung einmalig unterstützt. 

Voraussetzungen 

Es wird im Minimum 1 Are (mind. 25 Bäu-

me) mit einer Sorte aus der folgenden Sor-

tenliste neu gepflanzt:  

• Bonita,  

• Coop 43 (Juliet®),  

• Ecolette,  

• Ladina,  

• Rustica,  

• SQ 159 (Natyra®, Magic Star®), 

• Topaz,  

• WUR 037 (Freya®),  

• Wurtwinning  

• Xeleven (Swing®).  

• Vanessa® 

• Sissi® 

• Brilliant® 

• Resi®, Rewena®, Regine® und Re-

anda® 

• Ariwa® 

• Santana® 

• Rubinola® 

Die Sortenliste kann nach Prüfung durch 

das LWA mit weiteren Sorten ergänzt wer-

den. 

 

Die Pflanzung muss pro Sorte zusammen-

hängend sein. 

Ersatzpflanzungen einzelner Bäume sind 

nicht anrechenbar. 

Bei Neupflanzungen von über 24 Aren ist 

mit dem Landwirtschaftsamt frühzeitig 

(mind. 6 Monate vor der Neupflanzung) 

Kontakt aufzunehmen. 

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

Schorfresistente Neupflanzungen müssen 

mit der Sorte und dem Pflanzjahr eingetra-

gen werden. 

 

Beitrag 

 

CHF 210.- / Are (einmalig) 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Guido Arnold, 041 594 32 02  

guido.arnold@zg.ch  

  

 

  

mailto:guido.arnold@zg.ch
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KERB 08: Wertvolle Ackerbiodiversitätsförderflächen & Insek-
tenwälle 
 

Beschreibung der Massnahme 

Bunt- und Rotationsbrachen sind besonders 

wertvolle Ackerbiodiversitätsförderflächen 

(Acker-BFF). 

Lokal verteilte wertvolle Acker-BFF können 

sich auf viele Tier- und Pflanzenarten posi-

tiv auswirken. Zudem können je nach 

Acker-BFF und Anlage bzw. Kombination 

mit intensiven Ackerkulturen positive 

Wechselwirkungen erwartet werden (z.B. 

Nützlingsförderung, Reduktion PSM). 

Der Förderung der Ackerbegleitflora und -

fauna, u.a. durch eine Erhöhung des Anteils 

von Brachen, wird in der «Operationalisie-

rung der Umweltziele Landwirtschaft» eine 

hohe Priorität eingeräumt.  

Wertvolle Acker-BFF, angrenzend an pro-

duktive Ackerkulturen, können mit soge-

nannten Insektenwällen (/«beetle bank») 

kombiniert werden. Durch gegenseitiges 

Hochpflügen (des Oberbodens) werden 

mehrjährige Erdwälle mit einer Breite von 

mind. 2 bis max. 4 m und einer Höhe von 

ca. 30-40 cm geschaffen. Das so geschaf-

fene Habitat mit eigenem Mikroklima 

(Windschutz, Besonnung, Abtrocknung etc.) 

bietet Lebensraum für zahlreiche Insekten.  

Voraussetzungen 

Die Bunt- (556) und Rotationsbrachen (557) 

dürfen nicht komplett im Waldschatten an-

gelegt werden, um eine gute Besonnung zu 

gewährleisten. Sie sind idealerweise als 

streifenförmige Elemente entlang von 

Ackerkulturen anzulegen. Die streifenförmi-

ge Anlage wirkt sich positiv auf das Land-

schaftsmosaik aus, dient als Korridor für  

 

 

Wildtiere und kann die positive Wechselwir-

kung mit der Ackerkultur auf der gesamten 

Feldlänge entfalten.  

Auch bereits bestehende Bunt- und Rotati-

onsbrachen sind beitragsberechtigt.  

Insektenwälle müssen auf Ackerfläche an-

gelegt werden. Damit der gewünschte mik-

roklimatische Effekt erreicht werden kann, 

ist der Standort so zu wählen, dass eine 

gute Besonnung gewährleistet ist. Ver-

unkrautung ist zu vermeiden.  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

Beitrag 

 

Wertvolle Acker-BFF: 

CHF 500.- / ha und Jahr 

 

Insektenwälle: 

CHF 1.- / Laufmeter 

Maximal CHF 300.- / Betrieb und Jahr 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82  

bruno.aeschbacher@zg.ch  

  

  

mailto:bruno.aeschbacher@zg.ch
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KERB 09: Rindergesundheitsdienst, Gesundheits- 
 dienst für Kleinwiederkäuer & Kometian 
 

Beschreibung der Massnahme 

Die Teilnahme an den Gesundheitspro-

grammen des Rindergesundheitsdienstes, 

des Gesundheitsdienstes für Kleinwieder-

käuer (inkl. Parasitenüberwachungspro-

gramm) und Kometian (alternative Tierme-

dizin) kann sich positiv auf das Tierwohl & 

die Tiergesundheit der verschiedenen Tier-

kategorien auswirken. Umfassende Kennt-

nisse in diesem Bereich können indirekt zu 

einer Reduktion des Antibiotikaeinsatzes 

führen. 

Voraussetzungen 

Der Betrieb nimmt am gesamten Rinderge-

sundheitsdienst-Dienstleistungspaket teil, 

ist Mitglied des Beratungs- und Gesund-

heitsdienstes für Kleinwiederkäuer oder von 

Kometian.  

Die Rechnung für den Jahresbeitrag muss 

zur Auszahlung des Beitrages per Email 

oder Post eingereicht werden (Frist: jeweils 

Ende Oktober).  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

 

 

 

Beitrag 

 

Rindergesundheitsdienst:  

50% auf das Dienstleistungspaket für Ein-

zeltierhalter 

 

Beratungs- und Gesundheitsdienst für 

Kleinwiederkäuer:  

50% des Mitgliederbeitrages  

50% der Kosten für das Parasiten-

Überwachungsprogramm (bzw. max. CHF 

150.-/Jahr) 

 

Kometian:  

50% des Jahresbeitrages für Einzelmitglie-

der 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Othmar Geisseler, 041 594 31 19 

othmar.geisseler@zg.ch 

  

  

mailto:othmar.geisseler@zg.ch
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KERB 10: Verzicht auf den Einsatz importierter Kunstdünger 
 

Beschreibung der Massnahme 

Ein Ziel des Bundesrates gemäss Landwirt-

schaftsgesetz ist, die Nährstoffverluste 

durch die Reduktion importierter Kunstdün-

ger und der Veredelung von heimischen 

Hofdüngern zu reduzieren. Bisher fehlen 

dazu konkrete Massnahmen auf Bundesstu-

fe.  

Als Kunstdünger gelten synthetische N- & 

P-Düngemittel, die unter hohem Energie-

aufwand in technischen Aufbereitungsver-

fahren natürlicher Rohstoffe hergestellt 

werden. Von dieser Definition ausgenom-

men:  

- Dünger gemäss Betriebsmittelliste 

für den biologischen Landbau in der 

Schweiz 

- Blattdünger für Spezialkulturen 

Voraussetzungen 

Der Betrieb setzt keine importierten Kunst-

dünger ein (Ausnahmen siehe oben).  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

 

Beitrag 

Max. CHF 300.- pro Betrieb und Jahr 

 

Der Beitrag für diese Massnahme ist in der 

Summe auf CHF 60'000.- limitiert. Bei 

Überschreiten des Plafonds wird der Ansatz 

pro Betrieb entsprechend reduziert.  

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Othmar Geisseler, 041 594 31 19 

othmar.geisseler@zg.ch 

  

  

mailto:othmar.geisseler@zg.ch
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KERB 11: Planting Green 
 

Beschreibung der Massnahme 

Die Direktsaat von frohwüchsigen Ackerkul-

turen in eine lebende Gründüngung (= 

Planting Green): Vor, während oder nach 

der Saat wird die reife Gründüngung ge-

walzt und gequetscht, sodass die grünen 

Pflanzen am Boden zu liegen kommen und 

eingehen.  

Diese Anbaumethode schont den Boden 

(keine Bodenbewegungen), bedeckt den 

Boden permanent und schützt somit vor 

Erosion, Verschlämmung und übermässiger 

Bodenerwärmung. Zudem werden das Bo-

denleben und der Humusaufbau gefördert.  

Voraussetzungen 

Die Saat in eine lebende Gründüngung 

(Kunstwiese ausgenommen) erfolgt mit Di-

rektsaat (gemäss Art. 71d DZV). Höchstens 

25% der Bodenoberfläche dürfen dabei be-

wegt werden.  

Die Gründüngung muss gewalzt und ge-

quetscht werden. Das Mulchen und Einar-

beiten der Gründüngung ist nicht zulässig.  

Es gilt eine Erntepflicht (Dreschpflicht). Der 

Erntenachweis sowie ein Verwertungs-

nachweis müssen auf Nachfrage vorgewie-

sen werden können.  

Die Unkrautregulierung erfolgt während der 

ganzen Kulturdauer herbizidlos.  

Gelingt die Kultur nicht und die Fläche wird 

stattdessen siliert, entfällt der Anspruch auf 

diesen Beitrag (Ausnahme Silomais). 

 

 

 

Für Planting Green eignen sich beispiels-

weise Wintergetreide, Silomais, Soja oder 

Raps.  

Je nach Hauptkultur und Gründüngung er-

folgt die Bearbeitung der reifen Gründün-

gung unterschiedlich. Für fachliche Fragen 

diesbezüglich wenden Sie sich an das 

LBBZ.  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

Beitrag 

 

max. CHF 1000.- / ha 

 

Der Beitrag für diese Massnahme ist in der 

Summe auf CHF 30'000.- limitiert. Bei 

Überschreiten des Plafonds wird der Ansatz 

pro ha entsprechend reduziert.  

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82  

bruno.aeschbacher@zg.ch  

 

Ansprechperson LBBZ Schluechthof 

Raphael Vogel, 041 594 56 45  

raphael.vogel@zg.ch  

 

  

mailto:bruno.aeschbacher@zg.ch
mailto:raphael.vogel@zg.ch
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KERB 12: Mischkultur 
 

Beschreibung der Massnahme 

Die Anlage von Mischkulturen bringt ver-

schiedene Vorteile mit sich:  

- Bessere Unkrautunterdrückung 

- Höhere Ertragsstabilität 

- Höhere Flächeneffizienz (Nährstof-

fe, Wasser, Licht)  

- Bessere Standfestigkeit und Ernt-

barkeit von Körnerleguminosen 

- Positive Wirkung auf die Boden-

fruchtbarkeit 

Mögliche geeignete Mischkulturen:  

- Mais-Bohnen 

- Getreide-Körnerleguminosen 

- Leindotter-Linsen 

Voraussetzungen 

Auf einer angemeldeten Ackerfläche wer-

den mindestens zwei Ackerkulturen aus 

verschiedenen Pflanzenfamilien im Misch-

kulturverfahren angebaut. Jede Ackerkultur 

im Bestand wird mit mind. 20 % der übli-

chen Saatdichte in einer Reinsaat ange-

baut.  

Es gilt eine Erntepflicht. Der Erntenachweis 

sowie ein Verwertungsnachweis müssen  

 

 

 

auf Nachfrage vorgewiesen werden kön-

nen.  

Anrechenbar sind nur einjährige Ackerkultu-

ren.  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

 

Beitrag 

CHF 100.- / ha 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82  

bruno.aeschbacher@zg.ch  

 

Ansprechperson LBBZ Schluechthof 

Raphael Vogel, 041 594 56 45  

raphael.vogel@zg.ch  

  

  

mailto:bruno.aeschbacher@zg.ch
mailto:raphael.vogel@zg.ch
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KERB 13: Anschaffung Reifendruckverstellanlage 
 

Beschreibung der Massnahme 

Die Neuanschaffung von Reifendruckver-

stellanlagen kann sich positiv auf die Bo-

denfruchtbarkeit auswirken, indem es die 

Druckbelastung der Böden verringert.  

Voraussetzungen 

Die Reifendruckverstellanlage wird in einen 

landwirtschaftlich immatrikulierten Traktor 

(nur Kanton Zug) eingebaut.  

Bei der Neuanschaffung ist die Kostenstelle 

der Reifendruckverstellanlage aus der Ge-

samtrechnung klar ausweisbar und ange-

messen (marktüblicher Preis). Die Rech-

nung muss auf Nachfrage vorgewiesen 

werden können.  

Die auf-/umgerüsteten Traktoren müssen 

für mindestens 5 Jahre auf dem Betrieb ge-

nutzt werden.  

Die Aufrüstung von Druckluft-Bremsanlagen 

wird nicht unterstützt.  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

 

Beitrag 

Max. 50% der Kosten bzw. max. CHF 

5’000.- pro Reifendruckverstellanlage.  

 

Der Beitrag für diese Massnahme ist in der 

Summe auf CHF 30'000.- limitiert. Bei 

Überschreiten des Plafonds wird der Ansatz 

pro Reifendruckregelanlage entsprechend 

reduziert.  

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Guido Arnold 041 594 31 19 

guido.arnold@zg.ch 

 

Ansprechperson LBBZ Schluechthof 

Michael Häfeli, 041 594 32 73 

michael.haefeli@zg.ch  

 

  

mailto:guido.arnold@zg.ch
mailto:michael.haefeli@zg.ch
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KERB 14: Agrarfolien-Recycling 
 

Beschreibung der Massnahme 

Mit dem Recycling von Agrarfolien können 

direkt CO2-Emissionen eingespart werden.  

Voraussetzungen 

Der Betrieb beteiligt sich am Agrarfolien-

Recycling des Maschinenrings Zuger Berg-

gebiet. Er erfüllt die Vorgaben der Kam-

pagne des Maschinenrings Zuger Bergge-

biet an die Sammlung, Sortierung, Bereit-

stellung etc.  

Die Auszahlung des Beitrages erfolgt ge-

mäss Abrechnung des Maschinenrings Zu-

ger Berggebiet.  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

 

Beitrag 

CHF 150.- / Tonne recyclierte Agrarfolien 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Thomas Wiederkehr, 041 594 24 87 

thomas.wiederkehr@zg.ch 

 

Ansprechperson Maschinenring 

Fredy Abächerli, 041 755 32 48 

f.abaecherli@maschinenring.ch 

 

  

  

mailto:thomas.wiederkehr@zg.ch
mailto:othmar.geisseler@zg.ch
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KERB 15: Einsatz von Pflanzenkohle 
 

Beschreibung der Massnahme 

Das Ziel des Einsatzes von Pflanzenkohle 

in der Landwirtschaft ist die Erhöhung der 

Nährstoffeffizient, die Verbesserung der 

Bodenqualität sowie die dauerhafte Bin-

dung von Kohlenstoff im Boden. Pflanzen-

kohle kann im Boden die Speicherfähigkeit 

für Wasser und Nährstoffe erhöhen und 

Mikrohabitate für die Bodenbiologie bilden.  

Pflanzenkohle wird sinnvollerweise zu-

nächst in der Tierhaltung als Einstreu oder 

gelegentlichen Futterzusatz eingesetzt, be-

vor sie nach der Nutzung im Stall auf den 

landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht 

wird und dort weiterwirken kann. Diese 

Kaskadennutzung steigert den wirtschaftli-

chen wie auch den ökologischen Nutzen. 

Beim Einsatz als Futterzusatz ist grund-

sätzlich zu beachten, dass die Risiken bei 

Langzeitanwendungen (z.B. Bindung von 

Nährstoffen / Medikamenten) Stand heute 

noch unzureichend erforscht sind.  

Voraussetzungen 

Die Pflanzenkohle muss aus zertifizierten 

Quellen stammen (EBC-Standard). 

Die Pflanzenkohle muss vor der Ausbrin-

gung auf dem Feld aktiviert werden (z.B. 

durch Mischung mit Kompost, Mist oder an-

deren organischen Materialien). 

 

Maximale Ausbringmenge:  

• langfristig: höchstens 10 t/ha düng-

bare Fläche innerhalb von 20 Jah-

ren 

 

 

 

 

• jährlich: maximal 1 t/ha düngbare 

Fläche 

 

Ein Nachweis (z.B. Rechnung) über Her-

kunft und Menge der eingesetzten Pflan-

zenkohle muss auf Nachfrage vorgewiesen 

werden. Die Menge in Kg bzw. das Schütt-

gewicht der Pflanzenkohle ist ebenfalls 

nachzuweisen (z.B. Produktdatenblatt).  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Allgemeine Angaben → Anmeldungen). 

 

 

Beitrag 

CHF 200.- /t eingesetzter Pflanzenkohle 

Der Beitrag für diese Massnahme ist in der 

Summe auf CHF 30'000.- limitiert. Bei 

Überschreiten des Plafonds wird der Ansatz 

anteilsmässig reduziert. 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82 

bruno.aeschbacher@zg.ch 

 

Ansprechperson LBBZ Schluechthof 

Raphael Vogel, 041 594 56 45  

raphael.vogel@zg.ch  

 

  

  

mailto:raphael.vogel@zg.ch
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KERB 16: Emissionsarme Ausbringung flüssiger Hof- und Re-
cyclingdünger mit Schleppschuh oder Gülledrill 
 

Beschreibung der Massnahme 

Die Ausbringung von flüssigen Hof- und 

Recyclingdüngern mit Schleppschuh oder 

Gülledrill kann gegenüber der Ausbringung 

mit Schleppschlauch eine Reduktion der 

Ammoniakemissionen bewirken. Der Ein-

satz von Schleppschuh oder Gülledrill ver-

ursacht Mehrkosten von ca. CHF 1.- bis 

1.50 pro m3.  

Voraussetzungen 

Die Ausbringung der flüssigen Hofdünger 

erfolgt mit Schleppschuh oder Gülledrill. 

Ausbringungen sind nur im Zeitraum von 

15. Februar bis 15. November anrechenbar.  

Anmeldeverfahren 

Der Beitrag kann in der landwirtschaftlichen 

Betriebsdatenerhebung angemeldet werden 

(Ressourceneffizienz → Emissionsmin-

dernde Ausbringverfahren). Das Verfahren,  

 

 

das Datum der Ausbringung und die ge-

düngte Fläche sind zu deklarieren. 

 

 

Beitrag 

CHF 15.-/ha und Gabe 

 

 

 

Ansprechperson Landwirtschaftsamt 

Bruno Aeschbacher, 041 594 21 82  

bruno.aeschbacher@zg.ch  

 

Ansprechperson LBBZ Schluechthof 

Raphael Vogel, 041 594 56 45  

raphael.vogel@zg.ch  

  

 

mailto:bruno.aeschbacher@zg.ch
mailto:raphael.vogel@zg.ch

